
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten VE;,.rteilt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, 
Kolleginnen und Kollegen, 

l von 4 / 

zum Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 2173/A der Abgeordneten Gabriela 
Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz über die 
Impfpflicht gegen COVID-19 (COVID-19-lmpfpflichtgesetz-COVID-19-IG) (1312 d.B.) (TOP 6) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs genannte Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel lautet: 

„Bundesgesetz über die Pflicht zur Impfung gegen COVID-19 (COVID-19-
Impfpflichtgesetz- COVID-19-IG)" 

b) In§ 2 Z 5 entfällt die Wort- und Zeicherifolge „in den letzten 180 Tagen". 

c) In§ 4 Abs. 3 wird nach dem Wort „Anzahl" die Wortfolge „der Impfungen" eingefügt. 

d) § 4 Abs. 4 Z l lautet: 
„1. wie viele Impfungen für eine Impfserie erforderlich sind und in welchen Impfintervallen die 

Impfungen einer Impfserie durchzuführen sind," 

e) § 6 Abs. 1 Z J lautet: 
„ 1. der Bundesminister für Inneres als Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 8 DSGVO} der Meldebehörden 

als gemeinsame Verantwortliche (Art. 4 Z 7 in Verbindung mit Art. 26 der Verordnung [EU] 
2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG [Datenschutz-Grundverordnung], 
ABI. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 074 vom 
04.03.2021 S. 35, [im Folgenden: DSGVO]) für die Zwecke der Führung des Zentralen 
Melderegisters (ZMR) im Wege automationsunterstützter Datenübermittlung zu angemeldeten 
Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
a) den Familiennamen und den (die) Vornamen sowie allfällige vor- und nachgestellte 

akademische Grade, 
b) das Geschlecht, 
c) das Geburtsdatum, 
d) den Adresscode und die Gemeindekennziffer sowie 
e) die Adresse des Hauptwohnsitzes oder, wenn ein solcher nicht vorbanden ist, des zuletzt 

begründeten weiteren Wohnsitzes, oder, wenn ein solcher nicht vorbanden ist, der Kontaktstelle 
(§ l 9a Abs. 2 MeldeG), 

aus dem ZMR gemäß § 16 MeldeG zu erheben und diese erhobenen Daten als Auftragsverarbeiter 
für die Stammzahlenregisterbehörde (§ 7 des E-Govemment-Gesetzes [E-GovG], BGBI. l 
Nr. 10/2004) mit dem verschlüsselten bereicbsspezifiscben Personenkennzeichen Gesundheit 
(vbPK-GH) auszustatten, und" 

j) § 6 Abs. 3 lautet: 

„(3) Zum Impfstichtag hat der Bundesminister für Inneres als Auftra~sverarbeiter (Art. 4 Z 8 DSGVO) 
für die Stammzahlenregisterbehörde (§ 7 E-GovG) die Daten gemäß Abs. 1 Z 1 mit dem verschlüsselten 
bereichsspezifischen Personenkennzeichen Zentrale Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren (vbPK
VS), dem verschlüsselten bereichsspezifischen PersonenkennzeiclJen Zustellung (vbPK-ZU) und dem 
verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen ftil' die Verwendung in der 
Transparenzdatenbank (vbPK-ZP-TD) auszustatten und haben cler Bundesminister für Inneres als 
Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 8 DSGVO) für die Meldebel}.örden die mit den verschlüsselten 
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bereichsspezifischen Personenkennzeichen ausgestatteten Daten gemäß Abs. 1 Z 1 und die ELGA GmbH 
die Daten gemäß Abs. 1 Z 2 dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister unentgeltlich zu 
übermitteln. Dieser hat den Abgleich gemäß Abs. 2 zum Impfstichtag zu wiederholen und die folgenden 
nach dem Abgleich verbliebenen Daten, nämlich · 

1. das bereichsspezifische Personenkennzeichen Gesundheit (bPK-GH), 
2. das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen Zentrale Durchführung von 

Verwaltungsstrafverfahren ( vbPK-VS), 
3. das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen Zustellung (vbPK-ZU), 
4. das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen für die Verwendung in der 

Transparenzdatenbank (vbPK-ZP-TD), 
5. den Familiennamen und den (die) Vornamen sowie allfällige vor- und nachgestellte akademische 

Grade, 
6. das Geschlecht, 
7. das Geburtsdatum, 
8. den Adresscode und die Gemeindekennziffer, 
9. die Adresse gemäß Abs. 1 Z 1 lit. e, 

10. das Datum der Impfung und die Bezeichnung des Impfstoffs (gemäß Zulassung oder 
Handelsname) für jede Impfung, 

11. das Datum der Probenahme (§ 3 Abs. 1 Z 3), 
12. den Deliktscode sowie 
13. das Datum des Wegfalls des Ausnahmegrundes(§ 3 Abs. 3 Z 4) 

als datenschutzrechtlich Verantwortlicher (Art. 4 Z 7 DSGVO) der jeweils örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde zum Zweck der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens gemäß § 11 
unverzüglich dem Stand der Technik entsprechend gesichert zur Verfügung zu stellen. Die örtlich 
zuständige Bezirksverwaltungsbehörde ist anhand der Gemeindekennziffer zu ermitteln." 

g) § 7 Abs. 2 lautet: 

„(2) Die spezifische Zugriffsberechtigung gemäß § 6 Abs. 7 Z 1 zur Erfüllung der in Abs. 1 genannten 
Aufgabe ist auf einen lesenden Zugriff beschränkt." 

h) § 8 Abs. 1 Z 3 lautet: 
„3. die Adresse gemäß§ 6 Abs. 1 Z 1 lit. e." 

i) In§ 10 Abs. 4 wird nach der Wortfolge „Geldstrafe bis" das Wort „zu" eingefügt. 

j) In§ 16 Abs. 2 entfällt die Z 4 und erhalten die Z 5 bis 7 die Ziffernbezeichnungen „4." bis „6.". 

k) In § 19 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „drei Monaten" die Wortfolge „ab Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes" eingefügt. 

/)In§ 20 Abs. 2 wird die Wortfolge „durch die Meldebehörden der Bundesminister für Inneres" durch die 
Wortfolge „durch den Bundesminister für Inneres der Bundesminister für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres". 

Zu a): 

Grammatikalische Anpassung des Titels. 

Zu b): 

Begründung 

Um die für die Sachlichkeit der Impfpflicht erforderliche Flexibilität sicherzustellen, soll die Dauer, für die 
eine überstandene Infektion mit SARS-CoV-2 etwa bei der Festlegung der Impfintervalle berücksichtigt 
wird, nicht in der gesetzlichen Legaldefinition, sondern an systematisch richtiger Stelle (vgl. § 3 Abs. 1 
Z 3) verankert werden. 

Zu c) und d): 

Mit den Änderungen in § 4 Abs. 3 und § 4 Abs. 4 Z 1 soll ausdrücklich klargestellt werden, dass der für 
das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister mit Verordnung auch regeln kann, wie viele Impfungen 
für eine Impfserie erforderlich sind. 
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Zu e), t), b) und 1): 
Da das MeldeG im Gegensatz zum GTelG 2012 nicht den Gemeindecode, sondern nur die 
Gemeindekennziffer kennt, soll im Zusammenhang mit der Datenübermittlung durch den Bundesminister 
für Inneres auch nur die Gemeindekennziffer genannt werden. Außerdem soll klargestellt werden, dass 
der Bundesminister für Inneres die Adresse des zuletzt begründeten weiteren Wohnsitzes zu übermitteln 
hat. Es wird darauf hingewiesen, dass die Meldebehörden im Wege des Bundesministers für Inneres nur 
die Daten von gemeldeten Personen zu übermitteln haben, also nur aktuelle und keine historischen Daten. 
Da das vbPK-GH nicht im ZMR gespeichert ist, erfolgt die Ausstattung des vbPK-GH durch den 
Bundesminister für Inneres als Auftragsverarbeiter für die Stammzahlenregisterbehörde (§ 7 E-GovG). 

Trotz der Verwendung der (verschlüsselten) bereichsspezifischen Personenkennzeichen ist eine 
Übermittlung von Name, Geschlecht und Geburtsdatum insbesondere aufgrund bestehender 
Dateninkonsistenzen notwendig: Würden diese Daten nicht übermittelt, würde aufgrund der bestehenden 
Dateninkonsistenzen ein erheblicher Clearingaufwand entstehen, was dem Grundsatz der Richtigkeit der 
Daten (vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO) zuwiderläuft. Damit nicht gegen viele ungeimpfte Personen 
irrtümlich ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet wird, müssen die für das Clearing benötigten Daten 
zum ehestmöglichen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Name, Geschlecht und Geburtsdatum werden 
überdies für 4ie Versendung der Erinnerungsschreiben(§ 8) benötigt, außerdem werden die Daten von den 
Bezirksverwaltungsbehörden für die Verknüpfung mit der Anwendung zur automationsunterstützten 
Führung von Verwaltungsstrafverfahren (VStV) benötigt. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass keine Pflicht zur Vorwegnahme einer Datenschutz
Folgenabschätzung gemäß Art. 35 Abs. 10 DSGVO besteht. 

Gemäß Art. 35 Abs. 1 DSGVO ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung vom Verantwortlichen 
durchzuführen, wenn eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, 
aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes 
Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat. Gemäß Art. 35 Abs. 3 DSGVO ist 
eine Datenschutz-Folgenabschätzung insbesondere in folgenden Fällen erforderlich: 

systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich auf 
automatisierte Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage für 
Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfalten oder diese in 
ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen; 

umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Art. 9 
Abs. 1 DSGVO oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
gemäß Art. l 0 DSGVO oder 

systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche. 

Sämtliche aufgrund dieses Bundesgesetzes vorzunehmenden Datenverarbeitungen erfüllen die in Art. 35 
DSGVO genannten Voraussetzungen für die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung, 
überdies ergibt sich die Pflicht zu deren Durchführung aus § 2 der Verordnung der Datenschutzbehörde 
über Verarbeitungsvorgänge, für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist (DSF A-V), 
BGB!. II Nr. 278/2018. 

Insbesondere haben folgende Verantwortliche eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen: 

der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister für die erforderlichen Datenabgleiche 
gemäß·§ 6 Abs. 2 und 3, für die Auswertungen gemäß § 6 Abs. 6, für das Datenqualitätsmanagement 
gemäß§ 7 sowie für die Versendung der Erinnerungsschreiben gemäß§ 8 Abs. 1; 

die Meldebehörden für die Übermittlung der Daten gemäß§ 6 Abs. 1Z1 und§ 6 Abs. 3; 

die ELGA GmbH für die Übermittlung der Daten gemäß § 6 Abs. l Z 2 und§ 6 Abs. 3; 

die Bezirksverwaltungsbehörden für die Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens, der Nachtragung von Impfungen gemäß § 4 Abs. 5 
sowie den Zugriff auf das zentrale Impfregister für die Zwecke gemäß § 10 Abs. 3 und § 11 Abs. 1; 

die Krankenanstalten, Amts- oder Epidemieärzte für die Speicherung von Ausnahmegründen im 
zentralen Impfregister gemäß§ 3 Abs. 3 und 9. 

Da es keine Verpflichtung gibt, eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 Abs. 10 DSGVO 
vorwegzunehmen, ist von den jeweiligen Verantwortlichen selbst zu beurteilen, ob die 
Verarbeitungsvorgänge von einer bereits durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzung umfasst sind 
bzw. ob eine solche bereits durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung erweitert werden könnte oder 
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ob die Verarbeitungsvorgänge von einer bereits gemäß Art. 35 Abs. 10 DSGVO vorweggenommenen 
Datenschutz-Folgenabschätzung umfasst ist. 

Auf die in ErläutRV 232 BlgNR 27. GP 22 ff gemäß Art. 35 Abs. 10 DSGVO vorweggenommene 
Datenschutz-Folgenabschätzung betreffend die eHealth-Anwendung „Elektronischer Impfpass" wird 
lringewiesen. 

Zug): 

Zu Erreichung des Zwecks ist ein Zugriff auf die Protokolldaten durch die für das 
Datenqualitätsmanagement benannte Stelle nicht notwendig. 

Zu i): 

In § 10 Abs. 4 wird eine sprachliche Korrektur vorgenommen. 

Festzuhalten verbleibt, dass gemäß § 10 Abs. 1 letzter Satz bei Verhängung einer Geldstrafe eine 
Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit nicht festzusetzen ist. Dies trägt dem Umstand 
Rechnung, dass der EGMR bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit einer Impfpflicht dem Gewicht der 
Sanktion wesentliche Bedeutung zumisst. Vor diesem Hintergrund soll der Ausschluss von 
Ersatzfreiheitsstrafen in einer Gesamtbetrachtung die Verhältnismäßigkeit des Sanktionsmechanismus 
entsprechend der EGMR-Rechtsprechung im Fall Vavficka sicherstellen. Darüber hinaus ist es aus 
pragmatischen Gründen sinnvoll, von Ersatzfreiheitsstrafen abzusehen. Ersatzfreiheitsstrafen würden zu 
einem Zusammentreffen vieler ungeimpfter Personen auf engem Raum führen , was als epidemiologisch 
ungünstige Situation betrachtet werden muss, die insbesondere in Phasen mit hohen lnzidenzzahlen 
jedenfalls vermieden werden sollte. 

Im Zusammenhang mit sonstigen Abweichungen zu den Bestimmungen des VStG ist zum Ausschluss des 
Verbots der reformatio in peius in § 11 Abs. 5 letzter Satz auszuführen, dass dies vor dem Hintergrund der 
zu erwartenden Massenverfahren (siehe auch die Erläuterungen zu§ 13) dazu dient, Anreize dahingehend 
zu vermeiden, Verwaltungsstrafverfahren ohne weitere Konsequenzen zu verzögern. Es wird darauf 
hingewiesen, dass der bloße Umstand der Erhebung eines Einspruchs bei der Strafzumessung nicht als 
solcher als erschwerend gewichtet werden darf. Die Strafbemessung erfolgt vielmehr ausschließlich anhand 
der im VStG vorgesehenen Strafbemessungskriterien. 

„Solche Verfahren", die gemäß § 11 Abs. 1 letzter Satz höchstens viermal pro Kalenderjahr zu einer 
Bestrafung führen dürfen, sind Verfahren, die nicht auf Grund einer automationsunterstützten Ermittlung 
von Personen gemäß Abs. 2 geführt werden. 

Der Umstand, dass der Einspruch gegen die Impfstrafverfügung begründet sein muss, dient ebenfalls der 
Entlastung der Bezirksverwaltungsbehörden. Indem im Einspruch darzulegen ist, warum eine allfiillige 
Ausnahme von der Impfpflicht besteht, kann die Behörde unter Umständen davon absehen, die 
impfpflichtige Person zur Rechtfertigung aufzufordern, zB wenn eine Schwangerschaft vorliegt. Auf 
diesem Weg besteht damit auch für die Bürger:innen eine Möglichkeit, allenfalls zwischenzeitlich 
eingetretene Ausnahmegründe geltend zu machen. 

Zuj): 

Aus systematischen Gründen soll die Kostentragung für Bestätigungen durch Fachärzte für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe über das Vorliegen des Ausnahmegrundes der Schwangerschaft einer 
Novellierung der Sozialversicherungsgesetze vorbehalten werden. 

Zu k): 

Es wird klargestellt, dass die Dreimonatsfrist der in § 19 Abs. 1 festgelegte Berichtspflicht ab dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes zu berechnen ist. 
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